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I. Allgemeine Angaben zur Gemeinde Werder

1. Gemeindegebiet
Die Gemeinde Werder hat eine Größe von ca. 18,1 qkm und besteht aus den ländlich geprägten Orts-
teilen Werder, Benthen, Neu Benthen und Tannenhof.

1

Die Gemeinde Werder befindet sich im Osten des Landkreises Ludwigslust-Parchim und grenzt im Nor-
den an die Gemeinde Techentin und die Stadt Goldberg, im Osten an die Gemeinde Gallin-Kuppentin, 
im Süden an die Stadt Lübz und im Westen an die Gemeinde Granzin.

2. Politik und Verwaltung
Die Gemeindevertretung (inkl. Bürgermeister) besteht aus insgesamt 7 Mitgliedern.

Bürgermeister der Gemeinde ist Herr Günter Schäfer, der bei der Kommunalwahl am 09. Juni 2024 
ohne Gegenkandidaten mit 83,25 % der gültigen Stimmen gewählt wurde.

Die Gemeindevertreter werden in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit von folgenden Fachausschüssen un-
terstützt:

Finanzausschuss (fünf Mitglieder)
Rechnungsprüfungsausschuss (fünf Mitglieder)

Die Gemeinde Werder ist amtsangehörige Gemeinde des Amtes Eldenburg Lübz, wobei die Verwaltung 
durch die geschäftsführende Stadt Lübz erfolgt. Dabei ist die Gemeinde Werder mit 313 Einwohnern 
die kleinste Gemeinde des Amtes.

1 Lage der Gemeinde Werder im Landkreis Ludwigslust-Parchim.
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3. Bevölkerungsstand und -entwicklung gemäß Statistischem Amt Mecklenburg-Vor-
pommern 
Die amtliche Bevölkerungszahl zum 31.12.2024 beträgt 313 (31.12.2023: 319). Das Verhältnis der 
männlichen (162) zur weiblichen (151) Bevölkerung ist fast ausgeglichen. 

Die Gemeinde Werder wies in den ersten 10 Jahren nach der Deutschen Wiedervereinigung eine zwar 
schwankende, aber insgesamt konstant bleibende Bevölkerungszahl bei durchschnittlich 605 Einwoh-
nern auf. Von 2000 bis 2009 sank die Bevölkerungszahl um rund 36 Prozent. Von 2010 bis 2016 konnte 
die Bevölkerungszahl wieder konstant bei durchschnittlich 393 Einwohnern gehalten werden. Seit 
2017 sinkt die Bevölkerungszahl weiter stetig, das bedeutet einen Bevölkerungsrückgang gegenüber 
dem 31.12.1990 um 47 Prozent. Neben dem Einwohnerrückgang ist die drohende Überalterung ein 
weiteres Problem der Gemeinde. Während zum 31.12.1990 noch 24 Prozent der Einwohner unter 15 
Jahren waren, sind es zum 31.12.2024 nur noch 8 Prozent. Im Gegenzug ist der Anteil der Einwohner 
über 60 Jahren in diesem Zeitraum von 15 Prozent auf 42 Prozent gestiegen. 

Stichtag Bevölkerungszahl unter 15 Jahre 15 bis 60 Jahre über 60 Jahre 

31.12.1990 593 141 (24 %) 363 (61 %) 89 (15 %) 

31.12.2009 385 57 (15 %) 237 (62 %) 91 (24 %) 

31.12.2024 313 26 (8 %) 156 (50 %) 131 (42 %) 
 

Zeitraum Lebendgeborene Gestorbene Zuzüge Fortzüge Saldo 

1990-1999 67 44 363 390 -4 

2000-2009 38 47 220 430 -219 

2010-2019 14 34 287 273 -6 

2020-2024 10 24 110 133 -37 

1990-2024 129 149 980 1.226 -2661 

 
1 Durch den Zensus 2011 wurde die Bevölkerungszahl drastisch nach unten korrigiert. Dadurch beträgt der Saldo 
der amtlichen Bevölkerungszahlen -280 Einwohner (01.01.1990-31.12.2024), während der Saldo der gemeldeten 
Geburten-, Sterbefälle und Wanderungen von 1990 bis 2024 bei -266 Einwohnern liegt. 
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Bevölkerungszahlen der Gemeinden des Amtes Eldenburg Lübz zum 31.12.2024
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1 

 
1 Die Bevölkerungszahlen ergeben sich aus den am Ende des jeweiligen Jahres mit Hauptwohnsitz gemeldeten Einwohnern. 
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II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 

Seit dem Jahr 2010 ist der Haushalt der Gemeinde Werder nach den Regeln der doppelten Buchfüh-
rung für Gemeinden (Doppik) gegliedert. Der Haushaltsplan als Bestandteil der Haushaltssatzung bildet 
die Grundlage für die Haushaltswirtschaft. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Ge-
meinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen und entstehenden Auf-
wendungen und zu leistenden Auszahlungen. Er besteht aus dem Ergebnis-, dem Finanzhaushalt, den 
Teilhaushalten und dem Stellenplan. Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr werden 28 Produkte ge-
bildet, die in vier Teilhaushalte eingeteilt sind: 

Teilhaushalt 1 Zentrale Finanzleistungen Teilhaushalt 2 Amt für Zentrale Dienste 

61100 
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge-
meine Umlagen 

11104 Gremien 

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 11403 Gemeindearbeiter 

62601 Beteiligung WEMAG AG 11405 Sonstige Zentrale Dienste 

 53100 Elektrizitätsversorgung 

Teilhaushalt 3 Bürgeramt Teilhaushalt 4 Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung 

12601 Brandschutz 11402 Liegenschaften 

12800 Zivil- und Katastrophenschutz 51100 
Räumliche Planungs- und Entwicklungs-
maßnahmen 

21102 Schulkostenbeiträge Grundschule 53800 Abwasserbeseitigung 

21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schule 54000 Konzessionsabgaben 

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 54100 Gemeindestraßen 

36100 
Förderung von Kindern in Tageseinrich-
tungen und in Tagespflege 54101 Straßenbeleuchtung 

36500 
der 

54200 Kreisstraßen 

36501 Essenkosten Kindertagesstätte 55200 
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche 
Anlagen, Gewässerschutz 

36602 Spielplätze 

 

42100 Förderung des Sports 

54102 Straßenbegleitgrün 

54500 Winterdienst, Beschilderung 

55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 

Die fett markierten Produkte werden als wesentliche Produkte festgelegt, die übrigen Produkte wer-
den als sonstige Produkte bezeichnet.  

Der Jahresabschluss der Gemeinde Werder für das Haushaltsjahr 2019 wurde durch die Gemeindever-
tretung am 25.10.2021 festgestellt (BVL 17/2021/024). Die Jahresabschlüsse 2020 bis 2024 befinden 
sich derzeit in der Aufstellung. Die Daten aus diesen Jahren sind noch als vorläufig zu betrachten, den-
noch sind sie im erreichten Bearbeitungsstand bereits aussagefähig. 
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1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der wichtigsten Auf-
wendungen und Auszahlungen 
gemäß § 5 S. 4 Nr. 1 GemHVO-Doppik 

 

1.1 Finanzkraft 
Die Finanzkraft einer Gemeinde (= Summe aus der Steuerkraftmesszahl des Vorvorjahres und der 
Schlüsselzuweisung für Gemeindeaufgaben des Haushaltsjahres) bildet die Grundlage für die Ermitt-
lung der abzuführenden Kreis- und Amtsumlage. Die Steuerkraftmesszahl errechnet sich dabei aus der 
Summe der Steuerkraftzahlen der Realsteuern und der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftsteuern 
abzüglich der abzuführenden Gewerbesteuerumlage. Die Steuerkraftzahl wiederum wird anhand fol-
gender Berechnungsformel ermittelt: 

Steuerkraftzahl = Ist-Aufkommen (= Steuereinzahlungen) / Hebesatz x Nivellierungshebesatz 

Die Steuern und Umlagen werden im Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 
Umlagen abgebildet. 

 

1.1.1 Steuereinzahlungen 
Die Steuereinzahlungen1 der Gemeinde Werder lagen im Vorvorjahr mit 652.759 EUR deutlich über 
dem Durchschnitt der drei vorherigen Jahre, was an den hohen Gewerbesteuereinzahlungen liegt 
(513.239 EUR). In der Planung des Vorjahres wurde wieder ein niedrigeres Aufkommen in Höhe von 
383.800 EUR angenommen. Für das Haushaltsjahr rechnet die Gemeinde mit einer Verringerung auf 
302.700 EUR.  

Im Zuge der Umsetzung der Grundsteuerreform wurde im Vorjahr in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 
eine Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B vorgenommen. Ziel der Gemeinde war 
es, die neuen Hebesätze aufkommensneutral festzusetzen. Daher wurde der Hebesatz für die Grund-
steuer A von 323 v.H. auf 315 v.H. gesenkt und der Hebesatz für die Grundsteuer B von 427 v.H. auf 
470 v.H. angehoben. Bei der Grundsteuer A liegen die Erträge des Jahres 2025 mit 19.302 EUR leicht 
unter dem Niveau der Einzahlungen des Jahres 2024 in Höhe von 19.775 EUR. Bei der Grundsteuer B 
liegen die Erträge des Jahres 2025 mit 33.354 EUR leicht über den Einzahlungen des Jahres 2024 in 
Höhe von 32.508 EUR. Mit einer Abweichung von 2,4 Prozent bei der Grundsteuer A und 2,6 Prozent 
bei der Grundsteuer B hat die Gemeinde Werder das Ziel der Aufkommensneutralität erreicht. 

Die Gewerbesteuer ist von der Höhe des Gewinnes der in der Gemeinde gemeldeten Unternehmen 
abhängig, sodass sie starken Schwankungen unterliegt. Insgesamt ist das Gewerbesteueraufkommen 
in der Gemeinde Werder im Vergleich zu den übrigen Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern ge-
ring. Im Vorvorjahr wurden von insgesamt 38 gemeldeten Unternehmen bei 17 Unternehmen Voraus-
zahlungen in Höhe von insgesamt 220.992 EUR festgesetzt, die gesamten Gewerbesteuereinzahlungen 
des Vorvorjahres (Vorauszahlungen und Veranlagungen von Vorjahren) liegen mit 513.239 EUR deut-
lich über dem Durchschnitt der drei vorherigen Jahre. Aus diesem Grund wurde im Vorjahr der Ansatz 
auf 240.000 EUR festgelegt. Für das Haushaltsjahr wird die Gewerbesteuer vorsichtig geplant, sodass 
der Ansatz auf 120.000 EUR verringert wird. Letztmalig wurde der Hebesatz im Jahr 2019 angehoben. 
Allerdings muss die Gemeinde gemäß dem Gemeindefinanzreformgesetz einen Teil der Gewerbesteu-
ereinnahmen als Gewerbesteuerumlage zahlen, diese liegt im Durchschnitt bei etwa 10 Prozent der 
Gewerbesteuereinzahlungen und wird im Haushaltsjahr mit 12.000 EUR eingeplant. 

 
1 Berücksichtigung finden hier nur die für die Ermittlung der Finanzkraft wesentlichen Steuereinzahlungen. 
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Gemäß dem Gemeindefinanzreformgesetz erhalten die Gemeinden Anteile am Aufkommen der Ein-
kommen- und der Umsatzsteuer. Für die Gemeinde Werder ergaben sich im Vorvorjahr Einzahlungen 
in Höhe von 118.295 EUR aus der Einkommensteuer und 6.704 EUR aus der Umsatzsteuer. Gerade die 
Einkommensteuer ist mit einem Anteil an den laufenden Einzahlungen von mehr als 14 Prozent eine 
wichtige Einnahmequelle. Erfahrungsgemäß unterliegt die Einkommensteuer einer jährlichen Steige-
rung. Sowohl bei der Planung des Vor- als auch des Haushaltsjahres wurde bzw. wird davon ausgegan-
gen, dass sich die Einkommensteuer erhöhen wird. 

Entwicklung der Steuereinzahlungen 

Steuerart 

Ergebnisse Ansatz Ansatz 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 

1 2 3 4 5 6 

Grundsteuer A 20.477 20.439 19.443 19.776 20.500 20.500 

Grundsteuer B 34.221 33.002 31.891 32.508 35.500 34.000 

Gewerbesteuer 96.280 79.212 81.045 513.239 240.000 120.000 

Gewerbesteuerumlage (-) 2.079 14.776 4.246 37.763 41.000 12.000 

Einkommensteuer 106.850 118.464 123.670 118.295 122.000 131.900 

Umsatzsteuer 11.185 10.158 10.317 6.704 6.800 8.300 
pauschaler Ausgleich für Ge-
werbesteuermindereinnahmen 
2020/2021 

5.200      

Ist-Aufkommen 272.134 246.499 262.119 652.759 383.800 302.700 

nachrichtlich: Hebesätze in v.H. (  Senkung bzw.  Erhöhung des Hebesatzes) 

Grundsteuer A 323 323 323 323 315 315 

Grundsteuer B 427 427 427 427 470 470 

Gewerbesteuer 380 380 380 380 380 380 
 

1.1.2 Steuerkraft 
Die Steuerkraft einer Gemeinde wird herangezogen, um ihren Anspruch auf eine Schlüsselzuweisung 
des Landes zu begründen. Bei der Berechnung der Steuerkraft legt das Land jedoch nicht die tatsächli-
chen Steuereinzahlungen der Gemeinde zu Grunde, sondern die Einzahlungen, die möglich wären, 
wenn die Gemeinde ihre Hebesätze in Höhe der vom Land bestimmten Nivellierungshebesätze festge-
setzt hätte. Für den Finanzausgleich des Haushaltsjahres kommt dabei die Steuerkraft des Vorvorjah-
res zum Tragen. Den Berechnungen zur Steuerkraft des Vorvorjahres liegen gemäß Orientierungsda-
tenerlass des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V vom 27.11.2025 folgende Nivellie-
rungshebesätze zu Grunde: 

Grundsteuer A: 338 v.H. Grundsteuer B: 438 v.H. Gewerbesteuer: 390 v.H. 

Die Gemeinde Werder hatte ihre Hebesätze im Vorvorjahr so festgesetzt, dass sie in allen Fällen unter 
den vorgegebenen Nivellierungshebesätzen lagen.  
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Entwicklung der Steuerkraft 

Steuerart 

Ergebnisse Ansatz Ansatz 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 

1 2 3 4 5 6 

Grundsteuer A 20.477 21.388 20.346 20.694 20.825 20.825 

Grundsteuer B 34.221 33.852 32.713 33.345 34.745 33.277 

Gewerbesteuer 96.533 81.297 83.178 526.745 246.316 123.158 

Gewerbesteuerumlage (-) 2.079 14.776 4.246 37.763 41.000 12.000 

Einkommensteuer 106.850 118.464 123.670 118.295 122.000 131.900 

Umsatzsteuer 11.185 10.158 10.317 6.704 6.800 8.3001 
pauschaler Ausgleich für Ge-
werbesteuermindereinnahmen 
2020/2021 

5.563      

Steuerkraftmesszahl 272.750 250.383 265.977 668.021 389.686 305.460 

nachrichtlich: Steuerkraftmesszahl je Einwohner 

SKMZ je Einwohner 786,02 758,74 833,78 2.134,25 1.257,052 994,98 

nachrichtlich: Nivellierungshebesätze nach § 18 Absatz 1 Satz 2 FAG M-V in v.H. 

Grundsteuer A 323 338 338 338 3203 320 

Grundsteuer B 427 438 438 438 4607 460 

Gewerbesteuer 381 390 390 390 390 390 

 
1.1.3 Schlüsselzuweisung 
Die Höhe der Schlüsselzuweisung wird zunächst durch Vergleich der Bedarfsmesszahl (= vom Land be-
stimmter Grundbetrag multipliziert mit dem Bedarfsansatz der Gemeinde) mit der Steuerkraftmess-
zahl berechnet. Im Fall, dass die Bedarfsmesszahl höher als die Steuerkraftmesszahl ist, erhält die Ge-
meinde eine Zuweisung in Höhe von 60 Prozent des Unterschiedsbetrages. Für die Gemeinde Werder 
ergibt sich daraus für das Haushaltsjahr keine Schlüsselzuweisung. 

Im Rahmen der nachgelagerten Mindestfinanzausstattung erhalten Gemeinden zusätzliche Schlüssel-
zuweisungen, wenn die sich nach der ersten Stufe der Schlüsselzuweisung ergebende Finanzkraft je 
Einwohner (= Steuerkraft zzgl. Schlüsselzuweisung) unter 85 Prozent der durchschnittlichen Finanz-
kraft aller Gemeinden liegt. Die Differenz hierzu wird zu 85 Prozent ausgeglichen. Aufgrund ihrer hohen 
Finanzkraft erhält die Gemeinde Werder auch hier keine Schlüsselzuweisung. 

Somit erhält die Gemeinde im Haushaltsjahr keine Schlüsselzuweisung. Auch im Haushaltsfolgejahr 
wird sie voraussichtlich keine Schlüsselzuweisung erhalten. 

 
1 Da im Haushaltsjahr sowie im Haushaltsfolgejahr kommunale Mindereinnahmen entstehen, gleicht der Bund 
diese über einen Festbetrag beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer aus. Für 2026 ergibt sich ein Anteil aus 

- 300 EUR. Das Land wird diese Einnahmen aus der Bemessung 
des Kommunalen Finanzausgleichs ausklammern. 
2 Es erfolgt die Annahme eines Bevölkerungsrückgangs um jeweils drei Einwohner pro Jahr. 
3 Es erfolgt die Annahme, dass sich der Nivellierungshebesatz für die Grundsteuer A um 18 v.H. senkt und für die 
Grundsteuer B um 22 v.H. ansteigt. 



Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 

Seite | 18 

1.1.4 Finanzkraft
Im Haushaltsjahr beträgt die Finanzkraft der Gemeinde Werder 668.021 EUR. Da die Gemeinde im 
Haushaltsjahr aufgrund der hohen Steuerkraftmesszahl des Vorvorjahres keine Schlüsselzuweisung er-
hält, besteht die Finanzkraft nur aus der Steuerkraftmesszahl. 

Die Finanzkraft ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Im Haushaltsjahr wird mit einer deutlich hö-
heren Finanzkraft als in den vorherigen Jahren gerechnet. Dies beruht vor allem auf den hohen Steu-
ereinzahlungen im Vorvorjahr. Im Finanzplanungszeitraum wird die Finanzkraft voraussichtlich jedoch 
wieder abnehmen. 

1.1.5 Finanzausgleichsumlage 
Gemeinden dessen Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl um mehr als 15 Prozent übersteigt, müs-
sen nach § 29 FAG M-V eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von 30 Prozent des übersteigenden Be-
trages an das Land entrichten. Im Haushaltsjahr muss die Gemeinde Werder somit eine Finanzaus-
gleichsumlage in Höhe von ca. 55.800 EUR entrichten. Auch im Haushaltsfolgejahr muss sie voraus-
sichtlich eine Finanzausgleichsumlage zahlen. 
 

Berechnung Finanzausgleichsumlage 
Ansatz 

2026 
Steuerkraftmesszahl des Vorvorjahres 668.021 

115 Prozent der Bedarfsmesszahl 482.185 

Differenz 185.836 

Finanzausgleichsumlage (30 Prozent der Differenz) 55.751 

 

1.1.6 Kreis- und Amtsumlage 
Die Finanzkraft der Gemeinde abzüglich der Finanzausgleichsumlage nach § 29 FAG M-V bildet die 
Umlagegrundlage für die Kreis- und die Amtsumlage. Dafür wird sie mit dem vom Landkreis Ludwigs-
lust-Parchim bzw. Amt Eldenburg Lübz festgesetzten Umlagesatz multipliziert. Für die Kreisumlage 
wird von einem Umlagesatz von 45 v.H. ausgegangen. Der Haushalt des Landkreises ist noch nicht be-
schlossen. Der Umlagesatz des Amtes steht ebenfalls noch nicht fest, daher wird der Umlagesatz des 
Vorjahres von 25 v.H. zu Grunde gelegt. 

Entwicklung der Schlüsselzuweisung 

Ergebnisse Ansatz Ansatz 

2023 2024 2025 2026 

 

1 2 3 4 

Bedarfsansatz1 412 398 393 385 

Grundbetrag 1.006,68 1.066,67 1.100,12 1.089,06 

Bedarfsmesszahl 414.753 424.536 432.348 419.291 

Steuerkraftmesszahl des Vorvorjahres 272.750 250.383 265.977 668.021 

1. Stufe SZW nach § 60 Absatz 5 FAG M-V 

Unterschiedsbetrag 142.003 174.153 166.371  

60 Prozent des Unterschiedsbetrages 85.202 104.492 99.823  

 
1 Die Ermittlung des Bedarfsansatzes erfolgt im Haushaltsjahr über den Hauptansatz (Einwohnerzahl der Ge-
meinde mit dem Faktor 1) und die Nebenansätze (Anzahl der Kinder mit dem Faktor 2,05). 
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2. Stufe SZW nach § 60 Absatz 6 FAG M-V 

Finanzkraft1 je Einwohner 1.031,56 1.075,38 1.146,71 2.134,25 

Referenzwert je Einwohner 1.130,39 1.207,81 1.239,05 1.222,12 
90 Prozent der fehlenden Differenz zum 
Referenzwert 30.864 39.333 26.511  

Schlüsselzuweisung 116.066 143.825 126.334  

nachrichtlich: Finanzkraft, Kreis- und Amtsumlage 

Finanzkraft 388.816 394.208 392.311 668.021 

Kreisumlage 165.247 167.538 167.000 275.600 

Amtsumlage 97.519 87.305 90.000 153.100 

Finanzausgleichsumlage    55.800 
 

1.1.6 Fazit 
Die finanzielle Ausstattung der Gemeinde Werder ist unzureichend. Nach Abzug der Kreis- und der 
Amtsumlage sowie der Finanzausgleichsumlage verbleibt der Gemeinde aus ihrer Finanzkraft für 
Pflichtaufgaben im eigenen Wirkungskreis nur ein Betrag von 183.500 EUR. Dabei ist festzuhalten, dass 
die Finanzkraft nur ein theoretischer Wert ist, der auf den Nivellierungshebesätzen des Landes beruht. 
Die tatsächliche Differenz aus den geplanten Einzahlungen aus Steuern und Schlüsselzuweisung abzü-
glich der Umlagen beträgt (-) 181.800 EUR. Die Gemeinde war in der Vergangenheit bestrebt, ihre He-
besätze an die Nivellierungshebesätze anzupassen. Damit liegt sie nur bei der Grundsteuer A unter den 
im Orientierungsdatenerlass ebenfalls bekannt gegebenen Durchschnittshebesätzen der Gemeinden 
in M-V unter 1000 Einwohnern: 

 Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer 

Gemeinden unter 1000 Einwohnern 343 v.H. 397 v.H. 361 v.H. 

Gemeinde Werder 315 v.H. 470 v.H. 380 v.H. 
 

1.2 Zuwendungen nach § 6 Absatz 2 EEG (Windenergieanlagen) 
Die Gemeinde hat mit mehreren Vorhabenträgern für erneuerbare Energien Verträge gemäß § 6 Ab-
satz 2 EEG (Windenergieanlagen) abgeschlossen. Für das Haushaltsjahr rechnet die Gemeinde mit Er-
trägen in Höhe von 141.800 EUR, die sich voraussichtlich ab dem Folgejahr auf jährlich 220.900 EUR 
erhöhen werden. Die Zuwendungen werden im Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung abgebildet. 

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen nach § 6 Absatz 2 EEG (Windenergieanlagen) 

Ergebnis Ansatz Ansatz Planungsdaten 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 

 

1 2 3 4 5 6 

9.909 52.700 141.800 220.900 220.900 220.900 
 

 
1 Die Finanzkraft ist hier die Summe der Steuerkraftmesszahl und der 1. Stufe der Schlüsselzuweisung. 
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1.3 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Straßenbegleitgrün
Die Budgets der Produkte 54100 Gemeindestraßen und 54101 Straßenbeleuchtung werden im Teil-
haushalt 4  Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung mit 38.000 EUR bzw. 21.000 EUR veranschlagt, 
während das Budget des Produktes 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau mit 21.000 EUR dem Teil-
haushalt 3  Bürgeramt zugeordnet ist. Im Vorjahr wurden die Aufwendungen für das Öffentliche Grün 
noch im Produkt 54102 ausgewiesen. Bereits in den vergangenen Jahren wurden Mittel für die Stra-
ßenunterhaltung in vergleichbarer Höhe bereitgestellt, wurden häufig jedoch nur in Teilen abgerufen. 
Im Haushaltsjahr ist darauf zu achten, dass die eingestellten Mittel zur Straßenunterhaltung auch ver-
wendet werden, da sich die Straßen insgesamt in einem schlechten Zustand befinden. 

Entwicklung der Auszahlungen für Straßenunterhaltung und Baumpflege  

 

Ergebnis Ansatz Ansatz Planungsdaten 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 

 

1 2 3 4 5 6 

Gemeindestraßen 20.496 14.000 38.000 14.000 14.000 14.000 

Straßenbeleuchtung 12.937 35.000 21.000 11.000 11.000 11.000 

Öffentliches Grün 18.670 20.300 21.000 21.000 21.000 21.000 

Summe 52.103 69.300 80.000 46.000 46.000 46.000 
 

1.4 Personalwirtschaft 
Die Gemeinde beschäftigt derzeit Angestellte mit insgesamt 6,319 Vollzeitäquivalenten. Weiterhin hat 
die Gemeinde Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige zu zahlen. Aufgrund von anstehen-
den Tariferhöhungen und einer Erhöhung der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung rechnet die 
Gemeinde mit einer Erhöhung der Personalaufwendungen um rund 3,5 Prozent. Die Personalkosten 
für die Beschäftigten der Gemeinde werden in den Produkten 11403 Gemeindearbeiter, 12601 Brand-
schutz,  und 36501 Essenskosten Kindertagesstätte 
abgebildet, die Personalkosten für ehrenamtlich Tätige in den Produkten 11104 Gremien und 12601 
Brandschutz. Bis auf die Produkte 11104 und 11403, welche dem Teilhaushalt 2  Amt für Zentrale 
Dienste zugeordnet sind, werden alle übrigen Produkte im Teilhaushalt 3  Bürgeramt ausgewiesen. 

Entwicklung der Personalaufwendungen 

 

Ergebnisse Ansatz Ansatz 

2022 2023 2024 2025 2026 

 

1 2 3 4 5 

Aufwendungen für Beschäftigte 324.030 360.578 364.508 417.400 435.300 
Aufwendungen für ehrenamtlich Tä-
tige 12.405 12.135 17.420 22.200 21.200 

Sonstige Personalaufwendungen1 5.515 6.090 11.364 12.800 11.800 

Summe 341.950 378.803 393.292 452.400 468.300 

nachrichtlich: Vollzeitäquivalente gemäß Stellenplan 

 
1 Hierunter fallen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, die Erstattung von Fahrtkosten sowie Dienst- und 
Schutzkleidung. 
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Vollzeitäquivalente 4,192 5,080 5,553 6,166 6,319 
 

1.5 Finanzielle Beteiligung an den Kosten der Kindertagesförderung und der Schulkosten 
Die Gemeinde wird an den Kosten der Kindertagesförderung und der Schulen beteiligt.  Die Gemeinde 
rechnet bei den Schulkosten mit gleichbleibenden Kosten zum Vorjahr. Die Kindertagesförderung wird 
im Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege abgebildet, die 
Schulkostenbeiträge in den Produkten 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule und 21502 Schulkos-
tenbeiträge Regionale Schule. 

Entwicklung der Aufwendungen für die Kindertagesförderung und die Schulkostenbeiträge 

 

Ergebnisse Ansatz Ansatz 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 

1 2 3 4 5 6 

Kindertagesförderung 25.924 28.507 36.040 31.365 40.000 40.000 
Schulkostenbeiträge 
Grundschule 9.803 9.408 12.159 18.736 20.000 20.000 

Schulkostenbeiträge 
Regionale Schule 17.231 20.264 12.550 7.676 12.000 15.000 

Summe 52.958 58.179 60.749 57.777 72.000 75.000 
 

1.6 Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 
Die Abschreibungen stellen mit einem Anteil von rund 8 Prozent an den Aufwendungen eine erhebli-
che Aufwandsposition des Ergebnishaushaltes dar. Durch die parallele ertragswirksame Auflösung von 
erhaltenen Zuwendungen und Beiträgen kann diese Belastung auf rund 4 Prozent gesenkt werden. 
Aufgrund der Auflösung der Zuweisung für den Wegfall der Straßenbaubeiträge für die fertiggestellte 
Baumaßnahme der Ortsdurchfahrt Tannenhof wird die Nettoabschreibungsbelastung im Haushaltsjahr 
zum Vorjahr leicht sinken. Im Finanzplanungszeitraum wird mit einer weiteren Abnahme der Nettoab-
schreibungsbelastung gerechnet.  

Entwicklung der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 

 

Ergebnis Ansatz Ansatz Planungsdaten 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 

 

1 2 3 4 5 6 

Abschreibungen 96.521 113.700 113.300 105.300 105.000 97.300 
Erträge aus der Auflö-
sung von Sonderpos-
ten aus Zuwendungen 

49.766 49.300 50.300 48.200 47.800 44.400 

Erträge aus der Auflö-
sung von Sonderpos-
ten aus Beiträgen1 

4.893 4.800 7.900 7.900 7.900 7.900 

Nettoabschreibungs-
belastung 41.862 59.600 55.100 49.200 49.300 45.000 

 
1 Hierzu zählt auch die Zuweisung für den Wegfall der Straßenbaubeiträge. 
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2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) 
gemäß § 5 S. 4 Nr. 2 GemHVO-Doppik 

 

Im Ergebnishaushalt weist die Gemeinde seit mehreren Jahren durchgängig Jahresüberschüsse aus, 
wodurch der negative Ergebnisvortrag, der zum 31.12.2019 noch rund (-) 343.600 EUR betragen hatte, 
deutlich reduziert wird. Die Planung des Ergebnishaushaltes für das Haushaltsjahr weißt jedoch einen 
hohen Jahresfehlbetrag auf, wodurch sich der Ergebnisvortrag wieder deutlich verschlechtern wird. Im 
Vorvorjahr wurde aufgrund der stark angestiegenen Steuerkraft eine Finanzausgleichsrücklage gem. § 
37 Abs. 6 GemHVO-Doppik in Höhe von 125.000 EUR gebildet. Diese wird im Haushaltsjahr wieder 
aufgelöst und verbessert somit das Jahresergebnis auf (-) 384.900 EUR. Das Ergebnis zum 31.12. des 
Haushaltsjahres beträgt somit (-) 528.752 EUR. Im Finanzplanungszeitraum erwartet die Gemeinde ab 
2028 wieder Jahresüberschüsse von jährlich rund 25.000 EUR. 

Der Ergebnishaushalt ist somit in der Planung nicht ausgeglichen.  

Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) 

 

Ergebnisse Ansatz Ansatz 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 

1 2 3 4 5 6 

Erträge 810.822 858.853 966.172 1.284.192 1.133.900 964.500 

Aufwendungen 779.757 883.189 973.394 1.067.933 1.149.900 1.480.800 
Jahresergebnis vor 
Veränderung der 
Rücklagen 

31.065 -24.336 -7.222 216.259 -16.000 -516.300 

Jahresergebnis 70.371 209 17.858 91.259 1.500 -384.900 

nachrichtlich: Ergebnisvorträge 
Ergebnisvortrag aus 
dem Haushaltsvorjahr -325.049 -254.678 -254.469 -236.611 -145.352 -143.852 

Ergebnisvortrag zum 
31. Dezember des 
Haushaltsjahres 

-254.678 -254.469 -236.611 -145.352 -143.852 -528.752 
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Entwicklung der Jahresergebnisse und der Ergebnisvorträge zum 31. Dezember des jeweiligen 
Haushaltsjahres
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3. Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen 
gemäß § 5 S. 4 Nr. 3 GemHVO-Doppik 

 

Im Finanzhaushalt weist die Gemeinde mit Ausnahme von 2023 seit mehreren Jahren positive jahres-
bezogene Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen aus, wodurch der Saldenvortrag, der zum 
31.12.2019 noch 0 EUR betragen hatte, zum 31.12.2024 auf rund 499.000 EUR erhöht werden konnte. 
Gemäß den Planungsdaten des Vorjahres wird der Saldenvortrag weiter steigen. Die Planungsdaten 
des Haushaltsjahres weisen jedoch einen hohen negativen jahresbezogenen Saldo in Höhe von (-) 
461.200 EUR auf. Aufgrund der voraussichtlichen Verbesserung des Ergebnisses des Vorjahres gegen-
über der Planung wird sich der Saldenvortrag jedoch in einem geringeren Ausmaß verschlechtern. Im 
Finanzplanungszeitraum erwartet die Gemeinde ab 2028 positive Salden von jährlich durchschnittlich 
63.000 EUR. Somit ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen. 

Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen 

 

Ergebnisse Ansatz Ansatz 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 

1 2 3 4 5 6 

laufende Einzahlungen 771.825 826.383 797.741 1.301.733 1.056.900 906.300 
laufende Auszahlun-
gen 670.595 775.997 838.789 981.336 1.038.4381 1.367.500 

jahresbezogener Saldo 
der laufenden Ein- 
und Auszahlungen vor 
planmäßiger Tilgung 

101.230 50.386 -41.048 320.397 18.462 -461.200 

Auszahlungen für 
planmäßige Tilgung 
von Krediten für In-
vestitionen und Inves-
titionsförderungsmaß-
nahmen 

0 0 0 0 0 0 

jahresbezogener 
Saldo der laufenden 
Ein- und Auszahlun-
gen 

101.230 50.386 -41.048 320.397 18.462 -461.200 

nachrichtlich: Vorträge der Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen 
Saldo der laufenden 
Ein- und Auszahlungen 
zum 31. Dezember des 
Vorjahres 

68.096 169.326 219.712 178.664 499.061 517.523 

Saldo der laufenden 
Ein- und Auszahlungen 
zum 31. Dezember des 
Haushaltsjahres 

169.326 219.712 178.664 499.061 517.523 343.3232 

 
1 Inklusive übertragene Ermächtigungen aus dem Vorjahr in Höhe von 2.238 EUR. 
2 Hier ist die voraussichtliche Verbesserung des Ergebnisses des Vorjahres gegenüber der Planung um ca. 
287.000 EUR berücksichtigt. 
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Entwicklung der jahresbezogenen Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen und der 
Saldenvorträge zum 31. Dezember des jeweiligen Haushaltsjahres

jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung

jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.
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4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich 
hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgen-
den Haushaltsjahre 
gemäß § 5 S. 4 Nr. 4 GemHVO-Doppik 

 

Der Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen ist seit 2023 wieder positiv. Auch im Ergebnis des Vor-
vorjahres können die geplanten investiven Einzahlungen die geplanten investiven Auszahlungen de-
cken, sodass sich der positive Vortrag weiter erhöht. In der Planung des Vorjahres wird allerdings mit 
einem hohen negativen jahresbezogenen Saldo gerechnet, so dass der Vortrag wieder negativ wird. 
Im Haushaltsjahr liegt in der Planung ebenfalls ein negativer jahresbezogener Saldo der investiven Ein- 
und Auszahlungen vor, wodurch sich der negative Vortrag weiter erhöht.  

Entwicklung des Saldos der investiven Ein- und Auszahlungen 

 

Ergebnisse Ansatz Ansatz 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 

1 2 3 4 5 6 

investive Einzahlungen 72.752 57.381 114.913 57.672 78.100 37.400 
investive Auszahlun-
gen 44.678 26.546 73.395 39.851 311.2621 190.600 

jahresbezogener 
Saldo der investiven 
Ein- und Auszahlun-
gen 

28.074 30.834 41.518 17.821 -233.162 -153.200 

nachrichtlich: Vorträge der Salden der investiven Ein- und Auszahlungen 
Saldo der investiven Ein- 
und Auszahlungen zum 31. 
Dezember des Vorjahres 

-64.119 -36.045 -5.211 36.307 54.128 -179.034 

Saldo der investiven Ein- 
und Auszahlungen zum 31. 
Dezember des Haushalts-
jahres 

-36.045 -5.211 36.307 54.128 -179.034 -322.234 

 

4.1 Umgesetzte Investitionen des Vorvorjahres 

Produkt Sachkonto  Einzahlungszweck 

12601 Brandschutz 
23142 11.500 Fördermittel Tragkraftspritze 

0827 170 Reklamation / Rückgabe Mini-PC 

54100 Gemeindestraßen 233201 26.078 Zuweisung für Wegfall Straßenbaubeiträge 

61100 Steuern, allg. Zuweisungen, 
allg. Umlagen 

2013 19.923 Infrastrukturpauschale 

Summe 57.672  

Produkt Sachkonto  Auszahlungszweck 

11403 Gemeindearbeiter 0827 1.158 Geringwertige Vermögensgegenstände 

 
1 Inklusive übertragene Ermächtigungen aus dem Vorjahr in Höhe von 66.462 EUR. 
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12601 Brandschutz 

0725 17.256 Tragkraftspritze 

08221 2.600 Küchenzeile 

0827 1.321 Geringwertige Vermögensgegenstände 

 

032104 999 Gestaltung Außenanlage 

08221 1.799 Küchenzeile 

0825 4.072 Outdoor-Kreidetafel, Musikwand 

0827 1.097 Geringwertige Vermögensgegenstände 

0829 2.330 Balken für Wandmontage 

54100 Gemeindestraßen 0960-110 7.218 Ausbau Zufahrt / OD Tannenhof 

Summe 39.851  

 

4.2 Übertragene Ermächtigungen aus dem Vorvorjahr ins Vorjahr 
Aus dem Vorvorjahr wurden Ermächtigungen für investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 
66.462 EUR in das Vorjahr übertragen. 

Produkt Sachkonto  Auszahlungszweck 

12601 Brandschutz 0827 579 Geringwertige Vermögensgegenstände 

 
08221 2.500 Küche 

54100 Gemeindestraßen 0960-110 63.383 Ausbau Zufahrt / OD Tannenhof 

Summe 66.462  

 

4.3 Geplante Investitionen des Vorjahres 

Produkt Sachkonto  Einzahlungszweck 

11402 Liegenschaften 
 

0229 6.500 Grundstückstausch BVL 17/2025/012 

0231 15.900 Grundstückstausch BVL 17/2025/012 

11403 Gemeindearbeiter 0719 7.200 
Inzahlungnahme alter Gemeindetraktor BVL 
17/2025/011 

54100 Gemeindestraßen 233201 21.500 Zuweisung für Wegfall Straßenbaubeiträge 

61100 Steuern, allg. Zuweisungen, 
allg. Umlagen 

2013 17.500 Infrastrukturpauschale 

Summe 78.100  

Produkt Sachkonto  Auszahlungszweck 

11402 Liegenschaften 
0229 5.000 Grundstückskauf Tannenhof 

0299 36.000 
Grundstückstausch + Notarkosten BVL 
17/2025/012 

11403 Gemeindearbeiter 
0713 94.800 Kommunaltechnik-Traktor BVL 17/2025/011 

0827 1.000 Geringwertige Vermögensgegenstände 

12601 Brandschutz 
0739 32.000 Bau Löschwasserbrunnen Benthen 

0827 1.500 Geringwertige Vermögensgegenstände 

 

0739 3.200 Außenanlage 

0827 5.800 
Geringwertige Vermögensgegenstände 
E-Geräte für Küche)  

0825 8.000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochebene) 
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36602 Spielplätze 0827 2.500
Geringwertige Vermögensgegenstände (Fußball-
tor + 2 Netze) 

54100 Gemeindestraßen 0960-110 55.000 Ausbau Zufahrt / OD Tannenhof 

Summe 244.800  

 

4.4 Geplante Investitionen des Haushaltsjahres 

Produkt Sachkonto  Einzahlungszweck 

54100 Gemeindestraßen 233201 31.500 Zuweisung für Wegfall Straßenbaubeiträge 

61100 Steuern, allg. Zuweisungen, 
allg. Umlagen 

2013 6.400 Infrastrukturpauschale 

Summe 37.400  

Produkt Sachkonto  Auszahlungszweck 

11402 Liegenschaften 
0312 40.000 Kauf von Wohnanteilen am Wohnblock 

0481 18.000 Kauf Grundstück von Straße 

11403 Gemeindearbeiter 
0711 35.000 Kommunaltransporter 

0827 1.000 Geringwertige Vermögensgegenstände 

12601 Brandschutz 
0739 46.000 Bau Löschwasserbrunnen Werder & Benthen 

0827 1.100 
Geringwertige Vermögensgegenstände 

 

 

0321 18.000 Terassenüberdachung 

0827 1.500 
Geringwertige Vermögensgegenstände (Spiel-

 

54100 Gemeindestraßen 0960 30.000 Grundsanierung Gehweg Benthen (nähe Kirche) 

Summe 190.600  

 

4.5 Vorgesehene Investitionen im Finanzplanungszeitraum (2027 bis 2029) 

Produkt Sachkonto  Einzahlungszweck 

54100 Gemeindestraßen 233201 93.000 Zuweisung für Wegfall Straßenbaubeiträge 

61100 Steuern, allg. Zuweisungen, 
allg. Umlagen 2013 29.500 Infrastrukturpauschale 

Summe 122.500  

Produkt Sachkonto  Auszahlungszweck 

11401 Wohnungswirtschaft 0312 210.000 Kauf von Wohnanteilen am Wohnblock 

11403 Gemeindearbeiter 0827 3.000 Geringwertige Vermögensgegenstände 

12601 Brandschutz 
0961 2.000.000 Neubau/Umbau FFw-Gebäude  

0827 3.000 Geringwertige Vermögensgegenstände 

 0827 3.000 Geringwertige Vermögensgegenstände 

Summe 2.219.000  
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4.6 Einzelne Investitionen von besonderer Bedeutung
 

4.6.1 Kauf Wohnanteile Wohnblock 
Für den Kauf des Grundstückes sowie von Wohnanteilen am Wohnblock in Werder werden im Haus-
haltsjahr Mittel in Höhe von 40.000 EUR eingeplant. In den Haushaltsfolgejahren sind für den Kauf 
weitere 210.000 EUR vorgesehen. Die Nutzungsdauer wird 35 Jahre betragen (= Restnutzungsdauer 
Gebäude). Die Mittel werden im Produkt 11402 Liegenschaften ausgewiesen. 

 

4.6.2 Grundstückskauf Straße 
Im Haushaltsjahr ist der Erwerb eines Grundstückes vorgesehen, über das eine bestehende Gemein-
destraße verläuft. Der betroffene Straßenabschnitt befindet sich derzeit im Privateigentum. Für den 
Kauf werden Mittel in Höhe von 18.000 EUR eingestellt (Grundstückskauf + Notarkosten). Die Mittel 
werden im Produkt 11402 Liegenschaften ausgewiesen. 

 

4.6.3 Kommunaltechnik-Transporter 
Für die Beschaffung eines Transporters für den Gemeindearbeiter werden Mittel in Höhe von 
35.000 EUR eingeplant. Die Nutzungsdauer des Transporters beträgt 10 Jahre, wodurch Aufwendun-
gen durch Abschreibungen in Höhe von jährlich rund 3.500 EUR entstehen werden. Die Mittel werden 
im Produkt 11403 Gemeindearbeiter ausgewiesen. 

 

4.6.4 Bau Löschwasserbrunnen 
Für den Bau eines Löschwasserbrunnen in Benthen werden 11.000 EUR im Haushaltsjahr eingeplant. 
Es werden die Mittel aus dem Haushaltsvorjahr in Höhe von 32.000 EUR übertragen, so dass Gesamt-
auszahlungen von 43.000 EUR geplant sind. Ebenfalls werden Mittel in Höhe von 35.000 EUR für den 
Bau eines Löschwasserbrunnen in Werder im Haushalt eingestellt. Die Nutzungsdauer beträgt 20 Jahre, 
wodurch Aufwendungen durch Abschreibungen in Höhe von jährlich rund 2.200 EUR für Benthen und 
rund 1.800 EUR für Werder entstehen. Die Mittel werden im Produkt 12601 Brandschutz ausgewiesen. 

 

4.6.5 Terassenüberdachung Kita 
Im Haushaltsjahr ist in der Kindertagesstätte Werder die Errichtung einer Terassenüberdachung vor-
gesehen. Für die Umsetzung der Maßnahme sind Mittel in Höhe von 18.000 EUR veranschlagt. Die 
Nutzungsdauer wird 20 Jahre betragen und somit Abschreibungen in Höhe von jährlich rund 900 EUR 
verursachen. Die Mittel werden im Produkt  ausge-
wiesen. 

 

4.6.6 Grundsanierung Gehweg Benthen 
Für die Grundsanierung des Gehweges in Benthen, in Nähe der Kirche, werden Mittel in Höhe von 
30.000 EUR im Haushalt eingeplant. Die Nutzungsdauer des Gehweges beträgt nach Inbetriebnahme 
35 Jahre. Die Mittel werden im Produkt 54100 Gemeindestraßen ausgewiesen. 
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4.7 Zuweisungen für Infrastruktur
Seit 2020 erhalten die Gemeinden gemäß § 23 FAG M-V allgemeine Zuweisungen ausschließlich für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen insbeson-
dere in den Bereichen Schulen, Kindertageseinrichtungen, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, 
Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und 
Breitband. Die Zuweisungen werden als Kapitalzuschüsse gewährt. Die Verteilung erfolgt teilweise 
nach der Einwohnerzahl und teilweise nach der Finanzkraft. Für die Gemeinde Werder ergibt sich eine 
Infrastrukturpauschale in Höhe von insgesamt 6.464 EUR. Diese fällt deutlich geringer aus als in den 
Vorjahren, da die Gemeinde aufgrund ihrer hohen Finanzkraft nur die Pauschale nach Einwohnern er-
hält. Die Zuweisung wird im Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 
ausgewiesen. 

Entwicklung der Infrastrukturpauschale 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 

1 2 3 4 5 6 

nach Einwohnern 14.187 13.720 13.999 6.805 6.636 6.464 

nach Finanzkraft 11.320 10.825 11.081 11.028 10.888  

Summe 25.507 24.545 25.081 17.833 17.524 6.464 
 

4.8 Zuweisung für den Wegfall der Straßenbaubeiträge 
Seit 2020 erhalten die Gemeinden gemäß § 8a KAG M-V jährliche pauschale Mittelzuweisungen zur 
Kompensation für den Wegfall der Straßenbaubeiträge für die Straßenbaumaßnahmen, deren Durch-
führung ab dem 1. Januar 2020 beginnt. Die Mittel werden nach gewichteten Straßenlängen verteilt. 
Für das Haushaltsjahr ist ein Ansatz auf dem Niveau des Vorvorjahres geplant. Die Zuweisung wird 
grundsätzlich im Produkt 54100 Gemeindestraßen ausgewiesen, kann aber auch für Maßnahmen im 
Produkt 54101 Straßenbeleuchtung verwendet werden. 

Entwicklung der Zuweisung für den Wegfall der Straßenbaubeiträge 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 

25.697 25.527 21.653 26.078 31.068 31.000 
 

5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
gemäß § 5 S. 4 Nr. 5 GemHVO-Doppik 

 

Die Gemeinde Werder weist keinen Investitionskredit aus. 

 

6. Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte 
gemäß § 5 S. 4 Nr. 6 GemHVO-Doppik 
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Die Gemeinde Werder hat im Oktober 2022 einen Leasingvertrag für sechs Jahre über einen Frontsi-
chelmäher abgeschlossen, der Aufwendungen in Höhe von jährlich rund 3.200 EUR verursacht. 

 

7. Entwicklung der Kassenkredite 
gemäß § 5 S. 4 Nr. 7 GemHVO-Doppik 

Aufgrund des positiven Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen ist die Gemeinde Werder im Haus-
haltsjahr voraussichtlich auch unterjährig auf keinen Kassenkredit angewiesen. 

Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite 

 

Saldo der lau-
fenden Ein- und 
Auszahlungen 

Saldo der inves-
tiven Ein- und 
Auszahlungen 

Saldo der durch-
laufenden Gel-
der und unge-
klärten Zah-

lungsvorgänge 

Saldo der liqui-
den Mittel und 
der Kassenkre-

dite 

 

Ergebnisse 

2021 169.326 -36.045 0 133.281 

2022 219.712 -5.211 5.501 220.002 

2023 178.664 36.307 0 214.971 

2024 499.061 54.128 3.702 556.892 

Ansatz 2025 517.5231 -179.0342 0 338.489 

Ansatz 2026 343.3233 -332.234 0 11.089 

Planungs-
daten 

2027 175.123 -397.734 0 -222.611 

2028 238.823 -868.234 0 -629.411 

2029 300.623 -2.428.734 0 -2.128.111 

Voraussichtliche Entwicklung der Kassenkredite im Haushaltsjahr 

 
31. März 30. Juni 30. September 31. Dezember 

 
jahresbezogener Saldo der 
laufenden Ein- und Auszah-
lungen 

-154.900 -309.800 -460.600 -461.200 

jahresbezogener Saldo der 
investiven Ein- und Auszah-
lungen 

700 -51.600 -110.500 -153.200 

Veränderung der liquiden 
Mittel und der Kassenkre-
dite 

-154.200 -361.400 -571.100 -614.400 

Saldo der liquiden Mittel 
und der Kassenkredite 471.264 264.039 54.414 11.089 

 

 

 
1 Unter Berücksichtigung der übertragenen Ermächtigungen in Höhe von 2.238 EUR für laufende Auszahlungen. 
2 Unter Berücksichtigung der übertragenen Ermächtigungen in Höhe von 66.462 EUR für investive Auszahlun-
gen. 
3 Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Verbesserung des Ergebnisses des Vorjahres gegenüber der Pla-
nung in Höhe von 287.000 EUR. 
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8. Entwicklung des Eigenkapitales 
gemäß § 5 S. 4 Nr. 8 GemHVO-Doppik 

 

Das Eigenkapital beträgt zum 31. Dezember des Vorvorjahres voraussichtlich rund 1.463.000 EUR. Hier 
wurde im Vorvorjahr eine Finanzausgleichsrücklage nach § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zum Ausgleich 
zukünftiger Umlageverpflichtungen sowie zum Zwecke der Vorsorge für absehbare Mindereinnahmen 
aus dem FAG M-V in Höhe von 125.000 EUR gebildet, welche im Haushaltsjahr wieder aufgelöst wird. 
Unter Berücksichtigung des erwarteten Jahresüberschusses im Ergebnishaushalt des Vorjahres und 
des Jahresfehlbetrags im Haushaltsjahr sowie der Auflösung der Finanzausgleichsrücklage wird sich 
das Eigenkapital zum 31. Dezember des Haushaltsjahres voraussichtlich auf rund 936.800 EUR verrin-
gern. Im Finanzplanungszeitraum wird eine weitere Verringerung des Eigenkapitales erwartet. 

Entwicklung des Eigenkapitales 

 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 

 

1. Eigenkapital 1.463.029 1.446.695 936.795 725.895 751.795 780.095 

1.1 Kapitalrücklage 1.483.381 1.465.547 1.465.547 1.465.547 1.465.547 1.465.547 

1.1.1 Allgemeine  
Kapitalrücklage 1.465.547 1.465.547 1.465.547 1.465.547 1.465.547 1.465.547 

1.1.2 Zweckgebundene 
Kapitalrücklagen 17.833 0 0 0 0 0 

1.2 

Ergebnisrücklage 
für Belastungen 
aus dem  
kommunalen  
Finanzausgleich 

125.000 125.000 0 0 0 0 

1.3 Ergebnisvortrag -236.611 -145.352 -143.852 -528.752 -739.652 -713.752 

1.4 Jahresüberschuss/ 
Jahresfehlbetrag 91.259 1.500 -384.900 -210.900 25.900 28.300 

1.5 
Nicht durch Eigen-
kapital gedeckter 
Fehlbetrag 

0 0 0 0 0 0 

 

9. Entwicklung der Sonderposten 
gemäß § 5 S. 4 Nr. 9 GemHVO-Doppik 

 

Die Sonderposten betragen zum 31. Dezember des Vorvorjahres rund 717.900 EUR. Unter Berücksich-
tigung der Zuweisung für den Wegfall der Straßenbaubeiträge in Höhe von 31.000 EUR werden sich 
die Sonderposten zum 31. Dezember des Vorjahres voraussichtlich auf rund 693.700 EUR verringern. 
Im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum wird eine weitere Verringerung der Sonderposten 
erwartet, da die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten in Höhe von durchschnittlich etwa 
55.000 EUR pro Jahr den Zugang aus der Zuweisung für den Wegfall der Straßenbaubeiträge von jähr-
lich 31.000 EUR deutlich übersteigt. 
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Entwicklung der Sonderposten 

 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 

 

2. Sonderposten 717.914 693.715 666.515 641.416 616.715 595.415 

2.1 
Sonderposten 
zum Anlagever-
mögen 

717.914 693.715 666.515 641.416 616.715 595.415 

2.1.1 Sonderposten aus 
Zuwendungen 525.666 476.366 426.066 377.866 330.066 285.666 

2.1.2 
Sonderposten aus 
Beiträgen und ähnli-
chen Entgelten 

67.413 181.7461 173.846 165.946 158.046 150.146 

2.1.3 Anzahlungen auf 
Sonderposten 124.835 35.603 66.603 97.603 128.603 159.603 

2.2 
Sonderposten für 
den Gebühren-
ausgleich 

0 0 0 0 0 0 

2.3 Sonderposten mit 
Rücklageanteil 0 0 0 0 0 0 

2.4 Sonstige Sonder-
posten 0 0 0 0 0 0 

 

10. Entwicklung der Rückstellungen 
gemäß § 5 S. 4 Nr. 10 GemHVO-Doppik 

 

Die Gemeinde Werder hat keine Rückstellungen zu bilden. 

Entwicklung der Rückstellungen 

 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 

 

3. Rückstellungen 0 0 0 0 0 0 

3.1 

Rückstellungen 
für Pensionen und 
ähnliche Ver-
pflichtungen 

0 0 0 0 0 0 

3.2 Steuerrückstellun-
gen 0 0 0 0 0 0 

3.3 Sonstige Rückstel-
lungen 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 
1 Straßenbaubeiträge zur Deckung der OD Tannenhof in Höhe von 120.300 EUR. 3.500 EUR jährliche Auflösung. 
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11. Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfi-
nanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen 
gemäß § 5 S. 4 Nr. 11 GemHVO-Doppik 

 

11.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege 
Im Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege sind Mittel für Veranstaltungen und Jubiläen ge-
plant. 

Heimat- und sonstige Kulturpflege (28100) 

 

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt 

Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Ansatz Ansatz 

2024 2025 2026 2024 2025 2026 

  

Aufwendungen/Auszahlungen 32.125 2.900 2.900 32.134 2.900 2.900 
Erträge/Einzahlungen 9.150 0 0 9.150 0 0 

Saldo -22.975 -2.900 -2.900 -22.984 -2.900 -2.900 

 
11.2 Spielplätze 
Im Produkt 36602 Spielplätze sind Mittel für die Unterhaltung geplant. 

Spielplätze (36602) 

 

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt 

Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Ansatz Ansatz 

2024 2025 2026 2024 2025 2026 

  

Aufwendungen/Auszahlungen 2.780 5.600 4.800 9 2.000 2.000 

Erträge/Einzahlungen 2.000 2.000 2.000 0 0 0 

Saldo -780 -3.600 -2.800 -9 -2.000 -2.000 
 

11.3 Förderung des Sports 
Im Produkt 42100 Förderung des Sports sind Mittel für Zuwendungen an den privaten Bereich geplant. 

Förderung des Sports (42100) 

 

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt 

Ergebnis Ansatz Ansatz Ergebnis Ansatz Ansatz 

2024 2025 2026 2024 2025 2026 

  

Aufwendungen/Auszahlungen 2.100 1.400 1.400 2.100 1.400 1.400 
Erträge/Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 

Saldo -2.100 -1.400 -1.400 -2.100 -1.400 -1.400 
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11.4 Selbstfinanzierte Eigenanteile
Der Anteil der selbstfinanzierten Eigenanteile an den ordentlichen Erträgen beträgt in der Planung des 
Haushaltsjahres weniger als 2 Prozent und gilt daher als geringfügig. 

 

Saldo Aufwendungen/Erträge 

Ergebnis Ansatz Ansatz 

2024 2025 2026 

 

1 2 3 

Heimat- und sonstige Kulturpflege -22.975 -2.900 -2.900 

Spielplätze -780 -3.600 -2.800 

Förderung des Sports -2.100 -1.400 -1.400 

Summe -25.855 -7.900 -7.100 
Anteil der selbstfinanzierten Eigenanteile an 
den ordentlichen Erträgen 2,0 % 0,7 % 0,7 % 

 

12. Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Ein-
richtungen sowie Sondervermögen 
gemäß § 5 S. 4 Nr. 12 GemHVO-Doppik 

 

Das gesamte Vermögen der Gemeinde Werder sowie ihre Einrichtungen und ihre Beteiligung an Un-
ternehmen werden im Kernhaushalt abgebildet. 

 

III. Deckungsgrundsätze 
 

Gemäß § 10 GemHVO-Doppik sind Verfügungsmittel von der Deckungsfähigkeit ausgenommen. Bei 
Überschreitung der Ansätze ist eine überplanmäßige Aufwendung bzw. Auszahlung zu beschließen. 

Gemäß § 14 Absatz 1 GemHVO-Doppik sind alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaus-
haltes gegenseitig deckungsfähig, soweit durch Haushaltsvermerk keine andere Bestimmung getroffen 
wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie 
auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. 

Gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik können Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 
deckungsfähig sind, durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt wer-
den, soweit sie sachlich zusammenhängen. Auch in diesem Fall gilt die Deckungsfähigkeit für entspre-
chende Ansätze für Auszahlungen. 

Gemäß § 14 Absatz 3 GemHVO-Doppik können Ansätze für investive Auszahlungen innerhalb eines 
Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig er-
klärt werden. 
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Gemäß § 14 Absatz 4 GemHVO-Doppik können Ansätze für laufende Auszahlungen zu Gunsten von 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk für 
einseitig deckungsfähig erklärt werden. 

 

Haushaltsvermerke: 

1. Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für Personal sind von der Deckungsfähigkeit nach 
§ 14 Absatz 1 GemHVO-Doppik ausgenommen und gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik gegen-
seitig deckungsfähig. 

2. Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für die Gebäudeunterhaltung sowie die dazuge-
hörige Ver- und Entsorgung und die Fernmeldegebühren (Festnetz) sind von der Deckungsfähigkeit 
nach § 14 Absatz 1 GemHVO-Doppik ausgenommen und gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik ge-
genseitig deckungsfähig. 

3. Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für Versicherungen sind von der Deckungsfähig-
keit nach § 14 Absatz 1 GemHVO-Doppik ausgenommen und gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik 
gegenseitig deckungsfähig. 

4. Die Ansätze für Aufwendungen für Abschreibungen sind von der Deckungsfähigkeit nach § 14 Ab-
satz 1 GemHVO-Doppik ausgenommen und gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik gegenseitig de-
ckungsfähig. 

5. Die Ansätze für investive Auszahlungen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind nach § 14 Ab-
satz 3 GemHVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig. 

6. Die Ansätze für laufende Auszahlungen sind zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
desselben Teilfinanzhaushaltes einseitig deckungsfähig. 
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Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Erläuterung 

Nr. 
Art 

(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4  
GemHVO-Doppik) 

Voraussichtlicher 
Stand zu Beginn 

des 
Haushaltsjahres 

Tilgung 
a) planmäßig 

b) Umschuldung 
c) außerplanmäßig 

Kreditaufnahmen 
a) Neuaufnahme 
b) Umschuldung 

Voraussichtlicher 
Stand zum Ende 

des  
Haushaltsjahres 

Kontonummer 

  

1 2 3 4  
1.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für 

Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen ohne 
Vorgänge, die diesen wirtschaftlich 
gleichkommen 

0 a) 0 a) 0 0 311-319 

b) 0 b) 0 

c) 0  

1.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 
Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen 
wirtschaftlich gleichkommen 

0 a) 0 a) 0 0 331-337 

b) 0 b) 0 

c) 0  

2.1 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne 
Vorgänge, die diesen wirtschaftlich 
gleichkommen 

0  0 321-329, 37431 

2.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 
Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen 

0 0 338 

 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 
(Summe der Nummern 1.1 bis 2.2) 

0  0  
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Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen Erläuterung 

Nr. 
Art 

(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-
Doppik) 

Stand zu Beginn 
des 

Haushaltsjahres 

Inanspruchnahme / 
Auflösung Zuführung 

Stand zum Ende 
des 

Haushaltsjahres 
Kontonummer 

  

1 2 3 4  

1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 
Verpflichtungen 0 0 0 0 24 

2 Steuerrückstellungen 0 0 0 0 25 

3 Sonstige Rückstellungen 0 0 0 0 27-29 

4 Summe 0 0 0 0  
 



Seite | 149 
 

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 

Verpflichtungsermächtigungen 
(gemäß § 1 Nummer 2 

GemHVO-Doppik) 

Planungsdaten des 
ersten 

Haushaltsfolgejahres 

Planungsdaten des 
zweiten 

Haushaltsfolgejahres 

Planungsdaten des 
dritten 

Haushaltsfolgejahres 

Planungsdaten der 
weiteren 

Haushaltsfolgejahre 
 

1 2 3 4 

im Haushaltsjahr 2023 0 0 0 0 

im Haushaltsjahr 2024 0 0 0 0 

im Haushaltsjahr 2025 0 0 0 0 

im Haushaltsjahr 2026 0 0 0 0 
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Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im 
Finanzplanungszeitraum 

lfd. 
Nr.  

Ergebnisse 
des 

Haushalts-
vorvorjahres 

Ansätze des 
Haushaltsvor

jahres ein-
schließlich 
Nachträge 

Ansatz des 
Haushalts-

jahres 

Planungs-
daten des 
Haushalts-
folgejahres 

Planungs-
daten des 
zweiten 

Haushalts-
folgejahres 

Planungs-
daten des 

dritten 
Haushalts-
folgejahres 

 

1 2 3 4 5 6 

1  

Liquide Mittel zum 31.12. des 
Haushaltsvorjahres (§ 47 Abs. 4 
Nr. 2.4 GemHVO-Doppik) 214.971,09 556.891 338.489 11.089 0 0 

2 - 

Kassenkredite zum 31. 
Dezember des 
Haushaltsvorjahres 0 0 0 0 222.611 629.411 

3 = 

Saldo der liquiden Mittel und 
der Kassenkredite zum 31. 
Dezember des 
Haushaltsvorjahres 214.971,09 556.891 338.489 11.089 -222.611 -629.411 

 

4  

Saldo der laufenden Ein- und 
Auszahlungen zum 31. 
Dezember des 
Haushaltsvorjahres 178.663,94 499.061 517.523 343.323 175.123 238.823 

5  + Korrektur des Vortrages  -2.2381 287.0002    

6  + 

jahresbezogener Saldo der 
laufenden Ein- und 
Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 
S. 1 Nr. 37 GemHVO-
Doppik) 320.397,35 20.700 -461.200 -168.200 63.700 61.800 

7 + 

Saldo der laufenden Ein- und 
Auszahlungen zum 31. 
Dezember des Haushaltsjahres 499.061,29 517.523 343.323 175.123 238.823 300.623 

 

8  

Saldo der Ein- und 
Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit zum 31. 
Dezember des 
Haushaltsvorjahres 36.307,15 54.128 -179.034 -332.234 -397.734 -868.234 

9  + Korrektur des Vortrages  -66.4621     

10  + 

Saldo der Ein- und 
Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit (§ 3 
Abs. 1 S. 1 Nr. 29 GemHVO-
Doppik) 17.821,24 -166.700 -153.200 -65.500 -470.500 -1.560.500 

11  + 

Saldo der Ein- und 
Auszahlungen aus Krediten 
für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaß
nahmen (ohne planmäßige 
Tilgung) 0 0 0 0 0 0 

12 + 

Saldo der Ein- und 
Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit zum 31. 
Dezember des Haushaltsjahres 54.128,39 -179.034 -332.234 -397.734 -868.234 -2.428.734 

 

13  

Saldo der durchlaufenden 
Geldern und ungeklärten 
Zahlungsvorgänge zum 31. 
Dezember des 
Haushaltsvorjahres 0 3.702 0 0 0 0 

 
1 Übertragene Ermächtigungen in Höhe von 2.238 EUR für laufenden Auszahlungen und 66.462 EUR investive 
Auszahlungen. 
2 Hier wird die voraussichtliche Verbesserung des Ergebnisses des Vorjahres gegenüber der Planung dargestellt. 
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14 + Korrektur des Vortrages

15  + 

Saldo der durchlaufenden 
Geldern und ungeklärten 
Zahlungsvorgänge (§ 3 
Abs. 1 S. 1 Nr. 35 GemHVO-
Doppik) 3.701,89 -3.702 0 0 0 0 

16 + 

Saldo der durchlaufenden 
Geldern und ungeklärten 
Zahlungsvorgänge zum 31. 
Dezember des Haushaltsjahres 3.701,89 0 0 0 0 0 

 

17 = 

Saldo der liquiden Mittel und 
der Kassenkredite zum 31. 
Dezember des Haushaltsjahres 556.891,57 338.489 11.089 -222.611 -629.411 -2.128.111 
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Stellenplan 2026 

Lfd. 
Nr. 

Bezeichnung der Stelle 
Amts-/ 

Funktionsbezeichnung 

Anzahl und Bewertung 
im Haushaltsvorjahr 

Tatsächliche 
Besetzung am  

30. Juni des 
Haushaltsvorjahres 

Anzahl und Bewertung 
im Haushaltsjahr Stellenplanvermerke Bemerkungen 

   EG  EG  EG   

1 2 3 4 5 6 7 

       

1 Gemeindearbeiter I 0,708 03 0,708 03 0,708 03  geteilt mit Stelle 11 

2 Gemeindearbeiter II 0,460 03 0,460 03 0,460 03  geteilt mit Stelle 3 & 8 

3 Raumpfleger Feuerwehr 0,030 03 0,030 03 0,030 03  geteilt mit Stelle 2 & 8 

4 Leiterin Kita 0,770 S9 0,770 S9 0,923 S9   

5 Erzieherin Kita I 0,641 S8a 0,641 S8a 0,641 S8a   

6 Erzieherin Kita II 0,770 S8a 0,770 S8a 0,770 S8a   

7 Erzieherin Kita III 0,770 S8a 0,770 S8a 0,770 S8a   

8 Raumpfleger Kita 0,230 03 0,230 03 0,230 03  geteilt mit Stelle 2 & 3 

9 Erzieherin Kita IV 0,641 S8a 0,641 S8a 0,641 S8a   

10 Erzieherin Kita V 0,385 S8a 0,385 S8a 0,385 S8a   

11 Hausmeister Kita 0,062 03 0,062 03 0,062 03  geteilt mit Stelle 1 

12 Alltagshilfe Kita 0,385 02 0,385 02 0,385 02  geteilt mit Stelle 13 

13 Technische Kraft 
Essenversorgung Kita I 0,064 02   0,064 02  geteilt mit Stelle 12 

14 Technische Kraft 
Essenversorgung Kita II 0,250 01 0,320 01 0,250 01   

 

Die wöchentliche Arbeitszeit der Erzieherinnen wird monatlich den jeweils tatsächlich vorhandenen Kinderzahlen in der Einrichtung angepasst. Im Stellenplan 
ist die arbeitsvertraglich festgelegte Arbeitszeit dargestellt. 
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Veränderungsliste zum Stellenplan 2026 

Lfd. Nr. im 
Stellen-

plan 

Teilhaushalt/ 
Organisationseinheit 

Anzahl im 
Stellenplan 2026 

Höherstufung, Herabstufung und 
Umwandlung Stellenanteil 

Bemerkungen 
von Besoldungs-
/ Entgeltgruppe 

nach 
Besoldungs-/ 
Entgeltgruppe 

Zugang Abgang 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

4 Kindertagesstätte 0,923 - - 0,153 -  
 

 

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2026 

Teilhaushalt Organisationseinheit 
Beschäftigte (Entgeltgruppen) Insgesamt 

S9 S8a 03 02 01  

2 Amt für Zentrale Dienste 11403 Gemeindearbeiter   1,168   1,168 

3 Bürgeramt 12601 Brandschutz   0,030   0,030 

3 Bürgeramt 36500 Kindertagesstätte 
 0,923 3,207 0,292 0,385  4,807 

3 Bürgeramt 36501 Essenkosten 
Kindertagesstätte    0,064 0,250 0,314 

 Summe Haushaltsjahr 0,923 3,207 1,490 0,449 0,250 6,319 

 Summe Vorjahr 0,770 3,207 1,490 0,449 0,250 6,166 

 mehr 0,153 0,000 0,000 0,000 0,000 0,153 

 weniger 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 








